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nutzt, entfernt, zweckwidrig mit ihnen umgeht oder ihre 
Benutzung auf andere Weise erschwert oder verhindert;

2. Not- oder Sicherheitszeichen oder die dafür festgelegten  
Frequenzen mißbräuchlich benutzt;

3. gesetzlichen Bestimmungen oder Weisungen zuwiderhandelt, 
die der Verhütung oder Bekämpfung von Katastrophen 
dienen,

und dadurch vorsätzlich oder fahrlässig Maßnahmen zur Ver
hütung oder Bekämpfung von Bränden oder Katastrophen 
beeinträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit 
öffentlichem Tadel bestraft oder von einem gesellschaftlichen 
Organ der Rechtspflege zur Verantwortung gezogen.

A n m e r k u n g :
Handlungen, die Maßnahmen zur Verhütung oder Be

kämpfung von Bränden oder Katastrophen geringfügig be
einträchtigen, können als Ordnungswidrigkeiten verfolgt 
werden.

1. § 191 dient dem Schutz aller W arn-, M elde- und A larm anlagen, a n 
derer Einrichtungen und Geräte, die der B rand- oder K atastrophen

bekäm pfung dienen (Ziff. 1), der Not- und Sicherheitszeichen und der 
dafür festgelegten Frequenzen (Ziff. 2) sowie der gesetzlichen Bestim m un
gen und W eisungen, die der Verhütung oder Bekämpfung von Katastro
phen dienen (Ziff. 3).

2. In Abgrenzung von O rdnungsw idrigkeiten w erden hier n u r solche 
vorsätzlichen H andlungen erfaßt, durch die vorsätzlich oder fah r

lässig M aßnahm en zur V erhütung oder Bekäm pfung von B ränden oder 
K atastrophen beeinträchtigt werden. Der Tatbestand beschreibt ein Er
folgsdelikt, und es muß folglich zu se iner E rfüllung durch das vorsätz
liche H andeln eine Beeinträchtigung der B rand- oder K atastrophen
bekäm pfung bzw. -Verhütung eingetreten sein.

H andlungen, die M aßnahm en zur V erhütung oder Bekäm pfung von 
Bränden oder K atastrophen nicht oder nu r geringfügig beeinträchtigen, 
z. B. ein m ißbräuchliches A larm ieren der Feuerw ehr, können gern. § 15 
OWVO, § 17 der VO vom 28. 2.1968 über die V erhütung und Bekäm pfung 
von K atastrophen idF der Anpassungs-VO vom 13.6.1968, Ziff. 42 
(GBl. II S. 363) bzw. § 11 des Brandschutzgesetzes vom 18.1.1956 idF 
des Anpassungsges. vom 11. 6.1968, Ziff. 14 (GBl. I S. 246) als O rdnungs
w idrigkeit verfolgt w erden.

3. Liegt keine Beeinträchtigung vor, kann  strafrechtliche V erantw ort
lichkeit nach §§ 163, 164, 183, 184 oder § 215 gegeben sein.


